
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hundesteuersatzung 

der Stadt Bocholt 

 

vom 27.11.2001, in Kraft getreten am 01.01.2002 

letzte Änderung 14.02.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Bocholt   

Der Bürgermeister  

Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58  

46395 Bocholt 

Stand: 14.02.2024 



2.1 - Hund  24 

 

§1 Steuergegenstand, Steuerpflicht ............................................................................. 1 

§2 Beginn und Ende der Steuerpflicht ......................................................................... 1 

§3 Steuermaßstab, Steuersatz ...................................................................................... 1 

§4 Festsetzung und Fälligkeit der Steuer ..................................................................... 2 

§5 Steuerfreiheit, Steuerbefreiung................................................................................ 2 

§6 Steuerermäßigung .................................................................................................... 3 

§7 Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung   

           (Steuervergünstigung) ............................................................................................. 3 

§8 Sicherung und Überwachung der Steuer ................................................................ 3 

§9 Ordnungswidrigkeiten .............................................................................................. 4 

§10 Inkrafttreten ............................................................................................................... 5 

 



2.1 - Hund  24 

 

§1 Steuergegenstand, Steuerpflicht 

 Gegenstand der Steuer ist die persönlichen Zwecken dienende Haltung von Hunden im 

Stadtgebiet Bocholt. 

 Steuerpflichtig sind natürliche Personen, die einen oder mehrere Hunde im eigenen In-

teresse oder im Interesse der Haushaltsangehörigen in ihren Haushalt aufgenommen 

haben (Hundehalter/in). Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von 

ihren Haltern/innen gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen 

oder mehrere Hunde, so gelten sie als Gesamtschuldner. 

 Als Hundehalter/in gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat 

oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass 

der Hund bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in 

jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder zum An-

lernen den Zeitraum von 2 Monaten überschreitet. 

§2 Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, der auf den Monat folgt, in dem 

der Hund aufgenommen worden ist. Bei Hunden, die dem Halter/der Halterin durch Ge-

burt von einer in seinem/ihrem Haushalt gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die 

Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Hund drei 

Monate alt geworden ist. 

 Bei Zuzug eines Hundehalters/einer Hundehalterin aus einer anderen Gemeinde beginnt 

die Steuerpflicht mit dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats. 

 Die Steuerpflicht endet vorbehaltlich der Regelung in § 8 Abs. 2 mit dem Ablauf des Mo-

nats, in dem der Hund veräußert oder sonst abgeschafft wird, abhanden kommt oder 

stirbt. 

 Bei Wegzug eines Hundehalters/einer Hundehalterin aus der Stadt Bocholt endet die 

Steuerpflicht vorbehaltlich der Regelung in § 8 Abs. 2 mit Ablauf des Monats, in den der 

Wegzug fällt. 

§3 Steuermaßstab, Steuersatz 

 Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter/einer Hundehalterin oder von 

mehreren Personen gemeinsam 

a) nur ein Hund gehalten wird      84,00 €, 

b) zwei Hunde gehalten werden, je Hund   108,00 €, 

c) drei oder mehrere Hunde gehalten werden, je Hund 126,00 €. 

 Hunde, für die nach § 5 Steuerfreiheit besteht oder Steuerbefreiung gewährt wird, wer-

den bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt. 
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§4 Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

 Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des Ka-

lenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 

 Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Steuerbescheides für die 

zurückliegende Zeit und sodann vierteljährlich am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. mit 

einem Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann auf Antrag des/der Steuerpflichtigen 

am 01. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis 

zum 30.09. des vorangegangenen Jahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungs-

weise bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss 

spätestens bis zum 30.09. des vorangegangenen Jahres beantragt werden. 

 Bis zum Zugehen eines für das neue Kalenderjahr geltenden Steuerbescheides bleiben 

die in dem Vorjahresbescheid getroffenen Festsetzungen zur Höhe der Steuer und zu 

den Fälligkeitsterminen weiterhin gültig. 

§5 Steuerfreiheit, Steuerbefreiung 

 Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Bocholt auf-

halten, für diejenigen Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen 

können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde versteuert werden oder von der 

Steuer befreit sind. 

 Steuerbefreiung wird auf Antrag einer Person für einen Hund gewährt, 

a) der ausschließlich dem Schutz und der Hilfe einer blinden, tauben oder sonst hilflo-

sen Person dient; die Steuerbefreiung wird von der Vorlage des Schwerbehinderten-

ausweises (Merkmale BL für blinde und H für hilflose Personen) bzw. eines sonstigen 

amtlichen Nachweises für taube Personen abhängig gemacht, 

b) dessen regelmäßiger Einsatz als Schulhund unter Beachtung der entsprechenden 

Handreichung des MSB NRW jährlich zum 01.08. von der Schulleitung bestätigt wird, 

c) welcher nachweislich nach den Vorgaben des § 12 e ff. BGG als Assistenzhund aus-

gebildet ist für die Dauer der Aufgabenwahrnehmung, 

d) der nachweislich als Therapiehund oder pädagogischer Begleithund von einer ge-

eigneten Stelle zertifiziert ist und regelmäßig in einem therapeutischen bzw. päda-

gogischen Kontext durch eine entsprechende Fachkraft eingesetzt wird. Der regel-

mäßige Einsatz ist jährlich in geeigneter Form nachzuweisen, 

e) der nachweislich eine geeignete Vorbereitung bzw. Ausbildung als Besuchshund er-

fahren hat und dessen Einsatz konzeptionell an eine Hilfsorganisation oder eine ver-

gleichbare Struktur angebunden ist. Der regelmäßige Einsatz ist jährlich in geeigne-

ter Form nachzuweisen. 

f) der als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhund verwendet wird und die dafür vorgese-

hene Prüfung mit Erfolg abgelegt hat, 

g) der von einem/einer beauftragten Feld- und Forstaufseher/in für den Feld-, Forst- 

und Jagdschutz verwendet wird und die dafür vorgesehene Prüfung mit Erfolg abge-

legt hat. 
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§6 Steuerermäßigung 

 Die Steuer wird auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 3 für einen Hund 

ermäßigt, 

a) der zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude 

mehr als 200 m entfernt liegen, gehalten wird, 

b) der als Jagdhund von einem Jagdausübungsberechtigten im Sinne des Jagdrechts, 

sofern dieser Inhaber eines Jagdscheines ist, gehalten wird und die dafür vorgese-

hene Prüfung mit Erfolg abgelegt hat. 

 Die Steuer wird auf Antrag auf ¼ des Steuersatzes nach § 3 für solche Hunde ermäßigt, 

die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem nächsten im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen, erforderlich sind. 

 

 Für Bezieher von Arbeitslosengeld II (ohne Zuschlag nach § 24 SGB II), von Sozialhilfe 

nach dem 3. oder 4. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII, oder Personen, deren Ein-

kommen dem geltenden Sozialhilfesatz entspricht, sowie für Bezieher von laufenden 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird bei Nachweis des Leistungs-

bezugs (i. d. R. durch Vorlage des Leistungsbescheides) der Steuersatz für einen Hund 

auf ¼ des Satzes nach § 3 ermäßigt. 

§7 Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

(Steuervergünstigung) 

 Der Antrag auf Steuervergünstigung ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt zu 

stellen. Die Steuervergünstigung wird ab dem Ersten des auf den Antragseingang fol-

genden Monats gewährt. Wird die beantragte Steuervergünstigung für einen neu in den 

Haushalt aufgenommenen Hund abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, wenn der 

Hund binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden Bescheides abge-

schafft wird. 

 Die Steuervergünstigung gilt nur für die Hundehalter/innen, für die sie beantragt und be-

willigt worden ist und wird je Hundehalter/in nur für einen Hund gewährt. 

 Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg, so ist dies innerhalb von 

einem Monat nach dem Wegfall der Stadt schriftlich anzuzeigen. Die Steuer wird ab dem 

Ersten des Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, in Höhe des Steu-

ersatzes nach § 3 festgesetzt. 

§8 Sicherung und Überwachung der Steuer 

 Jede natürliche Person ist verpflichtet, jeden von ihr gehaltenen Hund innerhalb von ei-

nem Monat 

a) nach der Aufnahme des Hundes in den Haushalt, 

b) nach Zuzug aus einer anderen Gemeinde oder 

c) nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist (§ 2 Abs. 1), 
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bei der Stadt schriftlich oder zur Niederschrift anzumelden. 

 Jeder angemeldete Hund ist von seinem Halter/seiner Halterin innerhalb von einem Mo-

nat 

a) nachdem er/sie ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, 

b) nachdem der Hund abhanden gekommen oder gestorben ist oder 

c) nach dem Wegzug aus der Stadt Bocholt 

bei der Stadt schriftlich oder zur Niederschrift abzumelden. Wird die vorstehende Frist 

nicht beachtet, endet die Steuerpflicht abweichend von § 2 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des 

Monats, in dem die Abmeldung bei der Stadt eingegangen ist. Im Falle der Abgabe des 

Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift 

dieser Person anzugeben. 

 Die Stadt gibt für jeden Hund eine Hundesteuermarke aus. Der Hund muss außerhalb 

der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes des Hundehalters/der Hundehalterin 

die sichtbar befestigte, gültige Steuermarke tragen. Andere Gegenstände, die der Steu-

ermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Eine Ausnahme von 

der Tragepflicht einer Hundesteuermarke besteht für Jagdhunde während des jagdlichen 

Einsatzes. Der Hundehalter/die Hundehalterin ist verpflichtet, den Beauftragten der 

Stadt die gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bei einem Verlust der gültigen 

Steuermarke ist vom Hundehalter/von der Hundehalterin eine neue Steuermarke gegen 

Ersatz der Kosten zu beantragen. Bei der Abmeldung des Hundes ist die Steuermarke 

an die Stadt Bocholt zurückzugeben. 

 Alle in einem Haushalt lebenden Personen sowie Betriebsvorstände sind verpflichtet, 

den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die in ihrem Haushalt oder in ihrem Be-

trieb gehaltenen Hunde und deren Halter/innen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. 

Grundstückseigentümer/innen sind den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die 

auf ihrem Grundstück gehaltenen Hunde und deren Halter/innen insoweit zur Auskunft 

verpflichtet, als die Sachverhaltsaufklärung ansonsten nicht zum Ziel führt oder keinen 

Erfolg verspricht. 

 Bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind alle im Haushalt lebenden 

Personen sowie Betriebsvorstände zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen von der 

Stadt übersandten Erklärungen und deren Rückgabe innerhalb der vorgeschriebenen 

Frist verpflichtet. Grundstückseigentümer/innen sind bei der Durchführung von Hunde-

bestandsaufnahmen insoweit zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen von der Stadt 

übersandten Erklärungen und deren Rückgabe innerhalb der vorgeschriebenen Frist 

verpflichtet, als die Sachverhaltsaufklärung ansonsten nicht zum Ziel führt oder keinen 

Erfolg verspricht. Die Verpflichtung des Hundehalters/der Hundehalterin zur An- und Ab-

meldung nach den Absätzen 1) und 2) bleibt dadurch unberührt. 

§9 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 b des Kommunalabgabengesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. einen Hund entgegen § 8 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet, 
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2. den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung entgegen § 7 Abs. 3 

nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

3. den Pflichten eines Hundehalters/einer Hundehalterin oder einer im Haushalt des 

Hundehalters/der Hundehalterin lebenden Person, eines Betriebsvorstands oder ei-

nes Grundstückseigentümers/einer Grundstückseigentümerin gem. § 8 Abs. 3, 4 und 

5 nicht nachkommt. 

Im Fall der Zuwiderhandlung kann ein Bußgeld bis zur in § 20 Abs. 3 KAG NW genann-

ten Höhe festgesetzt werden. 

§10 Inkrafttreten 

Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Am selben Tag tritt die Hunde-

steuersatzung vom 29.01.1976, zuletzt geändert am 12.12.1983, außer Kraft. 

unter Berücksichtigung der Änderungen 

 

vom 24.03.2010 

 

 


